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B e k a nn tm a chu n g  
 

8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ems detten  
im Bereich des Bebauungsplanes 

 Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel" 
 

Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 G des Ge-
setzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), die 8. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 87 "Nahwärme-
versorgung Ahlintel" per Beschluss festgestellt. 
 
Mit Schreiben vom 19.12.2013 hat die Stadt Emsdetten die Genehmigung der 8. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bei der Bezirksregierung Münster als höhere Verwaltungsbe-
hörde beantragt. 

Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 
2013 (BGBl I S. 1548) hat die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 13.02.2014, Ak-
tenzeichen: 35.02.01.01-ST-26/13, die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Emsdetten im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel" geneh-
migt.  

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist in dem folgenden Übersichtsplan 
durch eine breite, gerissene Linie und einer Schraffur dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeines Ziel und Zweck der P lanung ist die Schaffung 
von planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Err ich-
tung eines Versorgungsbetriebes zur Gewinnung von 
Wärmeenergie aus Biomasse zur Versorgung der Bauern -
schaft Ahlintel. 



Die Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 15 der 
Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung der 2. Ergänzung vom 
15. Dezember 2010 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dem Tage dieser Bekanntmachung wird die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Emsdetten rechtswirksam. 
 
Die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit der dazugehörigen Begründung ein-
schließlich Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung von der Stadtverwaltung 
Emsdetten, Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, Rathaus, Am Markt 1, während der 
Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 12.30 Uhr, Dienstag: 14.00 – 16.00 Uhr, Don-
nerstag: 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereit gehalten. Dort werden auch Aus-
künfte über den Inhalt gegeben. 
 
Hinweise: 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
gegen diese Flächennutzungsplanänderung nach Ablauf eines Jahres nach der Verkündi-
gung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensweg ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

 

 

Emsdetten, den 19. Februar 2014 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
 
 
 



B e k a nn tm a chu n g  
 

Bebauungsplan Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel" 
 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Bestätigung  

Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. August 1999 
(GV NRW S. 516) zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO vom 5. August 2009 (GV NRW S. 
442, ber. 481) bestätigt, dass der Wortlaut des nachstehenden Satzungsbeschlusses des 
Bebauungsplanes Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel" Emsdetten mit dem Beschluss des 
des Rates der Stadt Emsdetten vom 17. Dezember 2013 übereinstimmt und dass nach § 2 
Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

 

48282 Emsdetten, den 19.02.2014 STADT EMSDETTEN 

 Der Bürgermeister 

 

 

  gez. Georg Moenikes 
  Bürgermeister 

 

 

 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Bebauungsplan Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel" 

Hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB  

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 aufgrund der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Art. 1 G des Ge-
setzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), ge-
mäß § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl I S. 1548) folgende 
Beschlüsse gefasst: 

 
1. Die zum Bebauungsplanverfahren Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel" vorgebrachten 

Anregungen und Hinweise werden wie in dieser Beschlussvorlage und in Anlage 1 aufge-
führt abgewogen. 

2. Der Begründung inkl. Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 87 "Nahwärmeversorgung 
Ahlintel" wird zugestimmt. 

3. Der Bebauungsplan Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel", bestehend aus einer Plan-
zeichnung und textlichen Festsetzungen, wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung be-
schlossen. 



Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in dem folgenden Übersichtsplan durch eine 
gerissene Linie und eine Schraffur gekennzeichnet: 

 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel“ wird  
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Ems-
detten vom 02.03.2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 05.03.2013 öffentlich bekannt 
gemacht. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Emsdetten 
tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit den textlichen Festsetzungen und der dazugehörigen Begrün-
dung von der Stadtverwaltung Emsdetten – Fachdienst 61 Stadtentwicklung und Umwelt, 
Rathaus, Am Markt 1, Zimmer 502, während der Geschäftszeiten (Montag – Freitag: 09.00 – 
12.30 Uhr, Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr) zu jedermanns Ein-
sicht bereit gehalten. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
 
Hinweise: 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Gemäß § 215 BauGB werden eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 

Allgemeines Ziel und Zweck der Planung ist die Scha ffun g von planung s-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eine s Versorgungsbetrie-
bes zur Gewinnung von Wärmeenergie aus Biomasse zur  Versorgung der 
Bauernschaft Ahlintel.  



innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründet, ist darzulegen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NW die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

 

Emsdetten, den 19. Februar 2014 
 
 

gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 

 

 
 



B e k a n n t m a c h u n g  
 

Hinweis über die Rechtsgrundlagen bei Bekanntmachungen von 
Flächennutzungsplan- Änderungen, Bebauungsplanverfahren, Ver-

änderungssperren und Vorkaufsrechtssatzungen 
 

 
Zu den folgenden Bekanntmachungen von Flächennutzungsplan- Änderungen, Bebauungs-
planverfahren, Veränderungssperren und Vorkaufsrechtssatzungen der Stadt Emsdetten 
wird der Hinweis gegeben, dass die Rechtsgrundlage die Bekanntmachungsverordnung (Be-
kanntmVO) vom 26. August 1999 (GV NRW S. 516) zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO 
vom 5. August 2009 (GV NRW S. 442, ber. 481) ist: 
 

- 9. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Einkaufszentrums Borg-
horster Straße  
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB 

 
- 8. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 87 

„Nahwärmeversorgung Ahlintel“  
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB und  
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 

 
- Bebauungsplan Nr. 36 „Eisengraben", 5. Änderung 

Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 

- Bebauungsplan Nr. 9 B „Alte Kläranlage“ -Neu- 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
- Bebauungsplanes Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel" 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB 
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 

 
- 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emsdetten im Bereich des Be-

bauungsplanes Nr. 87 "Nahwärmeversorgung Ahlintel" 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB 
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 

 
- Bebauungsplan Nr. 113 „Im Hagenkamp / Oststraße" 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

- Bebauungsplan Nr. 36 „Eisengraben", 5. Änderung 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
- Bebauungsplan Nr. 8 G „Sandufer / Wilhelmstraße", 6. Änderung und 1. Ergänzung 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

-  Bebauungsplan Nr. 29 A „Habichtshöhe Nord", 4. Änderung 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
- Bebauungsplan Nr. 86 „Freizeitanlagen Wiesengrund", 1. Änderung 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 



-  Bebauungsplan Nr. 85 „Silberweg / Erzweg", 7. Änderung "Borghorster Straße" 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
- Bebauungsplan Nr. 36 „Eisengraben", 5. Änderung 

Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 

- Bebauungsplan Nr. 12 T1 „Lauge“, 16. Änderung 
Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 

 
- Bebauungsplan Nr. 8 H „Schulstraße", 4. Änderung 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

- Bebauungsplan Nr. 8 K „Rheiner Straße / Emsstraße" 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
- Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 8 K „Rheiner Straße / Emsstraße" 
Satzungsbeschluss 

 
- Satzung der Stadt Emsdetten 

über ein besonderes Vorkaufsrecht (Vorkaufsrechtssatzung) im Bereich  
Rheiner Straße / Emsstraße gemäß § 25 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
- Satzung der Stadt Emsdetten 

über ein besonderes Vorkaufsrecht (Vorkaufsrechtssatzung) im Bereich Schulstraße 
gemäß § 25 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 
 

 

Emsdetten, den 15.02.2014 
 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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